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Ferien-
aktionen

Nur noch ein paar Tage bis zu den

Sommerferien. Nicht alle Kinder

werden in Urlaub fahren. Damit

keine Langweile aufkommt, haben

die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter des Stadtteil- und Kinderbüros

zusammen mit vielen Partnern ein

buntes Allerlei an verschiedenen

Tagesangeboten zusammenge-

stellt. Ganz kostenlos ist die Stadt-

führung für Kinder am 7. Juli. Und

einen Tag danach freut sich Förster

Piechotta auf interessierte Mäd-

chen und Jungs, die zusammen

mit ihm den Wald im Kasbruch

erkunden wollen. Wer sich in den

Ferien sportlich betätigen will, kann

noch am Fußballcamp des SSV

Wellesweiler vom 28. bis 31. Juli

teilnehmen. Infos zum Ferienkalen-

der gibt's unter Tel. (06821)

919232 oder 202-417.

Der Ferienkalender liegt im Neun-

kircher Rathaus, 4. OG, Zimmer

417 oder im Stadtteilbüro Neun-

kirchen, Kleiststraße 30b aus.

Download unter: www.stadtteil-

buero-nk.de          

Kommunenlauf

Für den Kommunenlauf am 3. Juli

wird die Laufstrecke in der Innen-

stadt vormittags gesperrt. Umlei-

tungen s ind ausgeschi lder t .

Aus dem Ortsrat

Im kathol ischen Vereinshaus

Wellesweiler traf sich der Ortsrat

zur Sitzung am 16. Juni.

Hauptdiskussionspunkt waren die

Verkehrsprobleme im Ortsteil

Wellesweiler. Hierzu stellte das

Ortsratsmitglied Gerhard Naßhan

ein Konzept vor, den LKW - Verkehr

aus der Ortsmitte von Wellesweiler

heraus zu halten.

Neuer Ferienpass

Schülerinnen und Schüler bis 18

Jahre, die allgemein bildende

Schulen besuchen und ihren

Wohnsitz in Neunkirchen  haben,

können in diesem Jahr erstmals

einen Ferienpass erwerben. Er

kostet 5 Euro und berechtigt

während der Sommerferien (2.7. -

 15.8.)  zum uneingeschränkten

Besuch der beiden Neunkircher

Freibäder „Die Lakai" und Heinitz.

Der Ferienpass kann während der

Öffnungszeiten des Rathauses bei

Frau Mais, Zimmer 410, erworben

werden .  E in  Schü le r -  oder

Personalausweis ist vorzulegen.

Alzheimer Gruppe

Das nächste Treffen der Selbsthilfe-

gruppe für Angehörige von Alzhei-

mer- und Demenzkranken findet

am Montag, 5. Juli, 15.30 bis 17

Uhr im Tagesraum der psychia-

trischen Abteilung der Saarland

Klinik, kreuznacher diakonie, Flied-

ner Neunkirchen in der Theodor-

Fliedner-Straße 12 statt. Das

Treffen der Selbsthilfegruppe ist für

alle Interessierten offen. Für mobile

Alzheimer/Demenzpatienten kann

auf Anfrage bis 2. Juli eine Betreu-

ung für die Dauer des Treffens im

Stationsbereich sichergestellt wer-

den. Informationen erteilt das

Seniorenbüro unter Tel. (06821)

202-180.

KURZ & KNAPP

Gratulationen

Der Oberbürgermeister Jürgen

Fried und der zuständige

Ortsvorsteher gratulieren:

Frau Jenny Welter

Im Katzentümpel 1 B,

66540 Neunkirchen,

92. Geburtstag am 1. Juli

Frau Lieselotte Klein

Waldstraße 14,

66538 Neunkirchen,

91. Geburtstag am 7. Juli

In der Zeit vom 17. bis 22. Juni

wurden beim Standesamt

Neunkirchen(Saar) folgende

Geburten, Eheschließungen und

Sterbefälle beurkundet; die

Genehmigungen zur Veröffentli-

chung liegen vor:

Geburten

11.06. Marcelino Nevio Gün-

ther, Ottweiler; 15.06. Tim

Michael Raber, Spiesen-Elvers-

berg;17.06. Tim Petrusin, Neun-

kirchen; 19.06. Leonie Ebert,

Wiebelskirchen;19.06. Giu-

seppe Giuliano Martil lotto,

Wellesweiler

Sterbefälle

09.06. Ursula Edith Haake geb.

Hinsberger, Neunkirchen, 67 J;

16.06.: Erwin Ewald Kuntz,

Münchwies, 79 J: Erwin Wein-

gardt, Neunkirchen, 60 J;

17.06. August Josef Schuh,

Sinnerthal, 84 J; 18.06.: Klaus

Hermann, Neunkirchen, 49 J;

Erna Maria Fuchs geb. Oswald,

Neunkirchen, 82 J; 19.06.:

Dorothea Elisabeth Sachnik

geb. Szyszka, Wellesweiler, 78

J; 21.06.: Jakob Hornberger,

Neunkirchen, 91 J;  Ber ta

Hedwig Fick geb. Kohler, Spie-

sen-Elversberg, 87 J

Standesamt

FOTO: Stadt Neunkirchen

Riesen-
bauteile

16 Tonnen wiegt ein 33 m langer

Träger. Fünf davon wurden in der

vergangenen Woche von einem

riesigen Kran für den Bau der neuen

Theodor-Heuss-Brücke eingepasst.

Sie bilden das stählerne Gerüst der

Brücke, die, wenn alles gut läuft,

bis September fertig gestellt sein

soll. Die städtische Tiefbauabteilung

hat die Bauoberleitung, aventas

bau ist die ausführende Firma.

Insgesamt kostet die vom Land

bezuschusste Brücke 1,1 Mio €.

Im Frühjahr 2011 wird der Kreisel

am unteren Wagwiesental gebaut,

der für die Verkehrsanbindung

sorgt. Dann gelangt man, ohne an

einer Ampel stehen bleiben zu

müssen, von der Autobahn bis in

die Innenstadt.                     

Bekanntmachung

über die rückwirkende Inkraftsetzung des Bebauungsplanes
Nr. 57 Flurweg-Turmstraße in Neunkirchen-Münchwies
gem. § 214 Abs.4 BauGB.

Die Genehmigung des Bebauungsplanes wurde vom 16.12.1981 bis
23.12.1981 vor der Ausfertigung bekannt gemacht.

Aus diesem Grund wird der vom Ministerium für Umwelt, Raumordnung und
Bauwesen am 01.12.1981 genehmigte Bebauungsplan Nr. 57 der Kreisstadt
Neunkirchen nachträglich ausgefertigt und wird rückwirkend zum 24.12.1981
in Kraft gesetzt. Dies wird hiermit bekannt gemacht.

Jedermann kann den Bebauungsplan bei der Stadt Neunkirchen, Rathaus, 8.
Stock, Abteilung für Stadtplanung und Stadtentwicklung einsehen und über
den Inhalt Auskunft verlangen.

Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die Voraussetzungen für die
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften auf die Rechtsfolgen
hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis
des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel
des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung
schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründeten
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs.
4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach
den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Neunkirchen, 22.06.2010
Fried, Oberbürgermeister

Bekanntmachung

über die rückwirkende Inkraftsetzung der 1. Änderung
des Bebauungsplanes Nr. 57 Flurweg-Turmstraße in Neunkirchen-
Münchwies gem. § 214 Abs.4 BauGB.

Die Durchführung des Anzeigeverfahrens wurde am 20.12.1995 vor der
Ausfertigung bekannt gemacht.
Aus diesem Grund wird die dem Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr
angezeigte 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 57 der Kreisstadt Neunkirchen
nachträglich ausgefertigt und rückwirkend zum 20.12.1995 in Kraft gesetzt.
Dies wird hiermit bekannt gemacht.

Jedermann kann den Bebauungsplan bei der Stadt Neunkirchen, Rathaus, 8.
Stock, Abteilung für Stadtplanung und Stadtentwicklung einsehen und über
den Inhalt Auskunft verlangen.

Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die Voraussetzungen für die
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften auf die Rechtsfolgen
hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis
des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel
des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung
schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründeten
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs.
4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach
den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Neunkirchen, 22.06.2010
Fried, Oberbürgermeister
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8. Saarland-Staffel-Halbmarathon der Kommunen

Am 3. Juli 2010 um 10 Uhr in Neunkirchen

Herzlichen Glückwunsch
Karoline Conrath wurde am 22.

Juni 100 Jahre alt. Dazu gratu-

lierten Oberbürgermeister Jürgen

Fried und Ortsvorsteher Rolf Alt-

peter auch im Namen von Rat und

Verwaltung. Frau Conrath feierte

den Tag im Kreis der Familie und

Bekannten. Sie ist stolz auf ihre

beiden Töchter, 5 Enkel und 4

Urenkel. Sie wohnt in Wiebels-

kirchen bei einer ihrer Töchter und

nimmt rege am Geschehen teil.  

OB Fried gratulierte Frau Conrath zum 100. FOTO: Stadt Neunkirchen

Veranstaltungen 1. - 7. Juli 2010
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Karten bei CTS-Eventim und Ticketmaster,
Tickethotline (0681) 5 88 22222 oder www.nk-kultur.de

Vorverkaufsstellen: NVG (Lindenallee), Wochenspiegel (Oberer
Markt) und Tabak Ettelbrück (Oberer Markt)

”live und unzensiert”

Kaya Yanar
Freitag, 9. Juli,
20.30 Uhr

VVK 25 €, AK 28 €

Cassandra Steen
„Darum leben wir” -
Tour 2010
Special Guest:
Johannes Oerding

Freitag, 16. Juli,
20.30 Uhr

VVK 23 €, AK 25 €

„The best of”

Klaus Doldinger's
Passport
Freitag, 23. Juli,
20.30 Uhr

VVK 23 €, AK 25 €

Sushi ist auch keine
Lösung!

Horst Lichter
Samstag, 24. Juli,
20.30 Uhr

VVK 25 €, AK 28 €

Ausstellungen

bis Fr, 30. Juli

„Wir machen Kunst”

reha Neunkirchen

Rathaus-Galerie

Kreisstadt Neunkirchen

bis So, 1. August

„Die Grafikzyklen

von Fritz Arnold”

Städtische Galerie im Bürgerhaus

Neunkircher Kulturgesellschaft

So, 4. Juli bis 26. August,

immer samstags, 11 - 15 Uhr

„Linie, Fläche, Farbe” von

Elisabeth Bosslet und Jan Hrkal

Galerie des Künstlerkreises

Neunkircher Künstlerkreis

Feste

Fr, 2. bis So, 4. Juli,

Sommerfest der

Hangarder Brunnebutzer

Gelände Raber, Hangard

Sa, 3. Juli

Kindergartenfest

Evang. „Haus des Kindes”,

Schloßstraße,

Evang. Kirchengemeinde

Sa, 3. und So, 4. Juli

KKW Sommerfest

Sportanlagen Wellesweiler

KKW Wellesweiler

Führungen/Vorträge

Do, 1. Juli, 19 Uhr

Vortrag „Die Geschichte des

Kasbruchtals”

Referent: Werner Fried

Geschäftsstelle: Irrgartenstraße 18,

Historischer Verein Stadt

Neunkirchen e.V.

So, 4. Juli, 10 Uhr

Hüttenweg-Führung

mit Marie-Louise Augustin

Treffpunkt: Stummsche Reithalle

Kreisstadt Neunkirchen

Märkte

So, 4. Juli, 11 - 17 Uhr

Flohmarkt TuS Neunkirchen

TuS Halle, Haspelstraße

Mo, 5. Juli, 8 - 18.30 Uhr

Monatsmarkt

Stummplatz

Kreisstadt Neunkirchen

Musik/Theater

Mi, 30. Juni u.Do, 1. Juli, 20 Uhr

1. Neunkircher Fußball-Revue

Stummsche Reithalle

Theaterverein Die Kulisse

Sonstige

Sa, 3. und So, 4. Juli

Jungtierschau

Pausenhalle Grundschule Furpach

Kaninchenzuchtverein SR 49

Ludwigsthal-Furpach

So, 4. Juli, 10 - 14 Uhr

Frühschoppen

Geschäftsstelle DRK,

Schloßstr. 50/52

DRK OV Neunkirchen

Sport

Mi, 30. Juni bis So, 4. Juli

Neunkircher

Fußballstadtmeisterschaft

Sportplatz Ludwigsthal

SC Ludwigsthal mit

Neunkircher Sportverband

Do, 1. Juli, 14.30 Uhr

Seniorenwanderung zum

Gasthaus Zum Storchen

Treffpunkt: Scheib/Bank 1 Saar

Pfälzerwald-Verein Neunkirchen

Sa, 3. Juli, 16 Uhr

8. Saarland-Staffel-Halb-

marathon der Kommunen

Innenstadt

Kreisstadt Neunkirchen

Sauberes
Neunkirchen

Bei schönstem Sommerwetter

stellte der Bürgerstammtisch

seine Kampagne „Sauberes

Neunkirchen - Mach mit” und den

Sauberlix den Bürgern und Bür-

gerinnen von Neunkirchen auf

dem Stummplatz vor. Mit einer

Bodenzeitung präsentierten sie

ihre Idee und forderten die Be-

sucher auf, ihre Meinung im

Rahmen einer Umfrage mitzu-

teilen. Schirmherr Bürgermeister

Jörg Aumann stellte sich vor Ort

den Fragen und Vorschlägen der

Bürger und Bürgerinnen zum

Thema Sauberkeit in Neunkir-

chen.

Die Mitglieder des Bürgerstamm-

tisches waren mit ihrer ersten Ver-

anstaltung sehr zufrieden: „Wir

bekamen auf unsere Aktion aus-

schließlich positive Rückmel-

dungen. Das zeigt uns, dass wir

auf dem richtigen Weg sind," so

Günter Becker vom Bürgerstamm-

tisch. Etwa 200 Fragebögen -

zum Teil mit vielen Verbesse-

rungsvorschlägen - wurden aus-

gefüllt. „Schon bei der ersten

Durchsicht zeigt sich, dass sich

ein großer Teil der Befragten mehr

Kontrollen wünscht. Fast jeder

stört sich an Kaugummiflecken

auf der Straße und Zigaretten-

kippen," stellt Stadtteilmanagerin

Christel Bolz fest.

Aber auch an Lob fehlt es bei den

Rückmeldungen nicht. So wurde

deutlich, dass der städtische Be-

triebshof bei Meldungen von

Verschmutzungen schnell rea-

giert.         

Mitmach-Aktion Sauberlix!

Fußgängerbrücke Sinnerthal
Wegen des äußerst problemati-

schen Bauwerkszustandes plant

die Stadtverwaltung, die Fußgän-

gerbrücke in Sinnerthal  im Septem-

ber abzureißen. Über einen mög-

lichen Neubau beziehungsweise

Ersatz, Wegfall oder Sanierung

muss der Stadtrat entscheiden.

Darauf hat jetzt Oberbürgermeister

Jürgen Fried hingewiesen.

Die 1969 errichtete Fußgänger-

brücke überquert die Bahnlinie

Neunkirchen-Saarbrücken und ver-

bindet den Ortsteil Sinnerthal mit

der Kleingartenanlage und dem

Friedhof. Die Brücke ist in einem

mangelhaften Zustand, das besagt

neueste Gutachten der DEKRA. Sie

weist massive Risse und Abplat-

zungen am Überbau, den Funda-

menten und an den Stützen auf.

Hier besteht akuter Handlungs-

bedarf.

Eine Sanierung ist nicht wirtschaft-

lich, da die Gesamtsumme  auf ca.

595.000 € brutto geschätzt wird.

Die Gründe dafür liegen an der

Schwere und Vielzahl der Schäden

sowie an den räumlichen Gegeben-

heiten. Alle Arbeiten im Einfluss-

bereich der Bahn (ca. 4 m beid-

seitig der Gleise) müssten während

der Woche und am Wochenende

jeweils nur nachts in der ca. 5stün-

digen Sperrpause der Bahn durch-

geführt werden. Über Monate hin-

weg würde dies beträchtliche

nächtliche Belästigungen durch

Flutlicht und Lärm für die Anwoh-

ner bedeuten.

Die Alternative ist der Abriss der

Brücke. Die geschätzten Kosten

hierfür belaufen sich auf 140.000€

brutto und sind im Haushalt 2010

dargestellt. Laut Eisenbahnkreu-

zungsgesetz gibt es die Möglich-

keit, dass die Bahn die Hälfte der

Kosten übernimmt, wenn die „Kreu-

zung aufgelöst” wird. Dies greift

jedoch nicht, wenn unmittelbar

nach dem Abriss an gleicher Stelle

ein Neubau einer Brücke erfolgen

soll. Bei einem Wegfall der Brücke

muss ein „Umweg” von ca. 950 m

in Kauf genommen werden.

Für den Neubau einer Brücke in

der bisherigen Art fallen nach einer

Schätzung wegen der schwierigen

Situation  ca. 700.000 € brutto

an. Alternativ zu einem Neubau in

gleicher Form wäre der Neubau

einer verkürzten Einfeldträger-

brücke aus Aluminium. Diese kann

im Werk als Fertigbrücke hergestellt

und mittels Tieflader und Kran

geliefert und montiert werden, da-

für muss jedoch das Bahngrund-

stück von der DB AG gekauft

werden. Die 30 m lange Alu-Brücke

würde inklusive aller notwendigen

Nebenarbeiten geschätzt ca.

465.000 € netto kosten.        

Stellenausschreibung

Die Kreisstadt Neunkirchen stellt zum nächstmöglichen Zeitpunkt

für die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter für

das Sachgebiet Grafik und e-Government

ein.

Anforderungsprofil:
� Abgeschlossenes Fachhochschulstudium im Bereich

Kommunikationsdesign oder vergleichbarer Abschluss
� Erfahrungen im e-Government
� Sicherer Umgang mit CMS

(Kenntnisse im Bereich Typo 3 sind von Vorteil) sowie

professioneller Gestaltungssoftware
� Kenntnisse in der Anwendung der

gängigen Bürokommunikationssoftware
� Projektorientierte Arbeitsweise, hohes Maß an Engagement,

Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein

Aufgabenbereich:
� Umsetzung und Weiterentwicklung des städtischen

Corporate Design mit den unterschiedlichsten Medien
� Grafische Gestaltung und Layout städtischer Publikationen
� Gestaltung, Weiterentwicklung und Betreuung

der städtischen Internetauftritte
� Aufbau und Pflege des städtischen Fotoarchivs

Wir bieten eine unbefristete Vollzeitstelle mit Vergütung nach dem

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle im

öffentlichen Dienst üblichen sozialen Leistungen.

Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei gleicher Eignung

bevorzugt berücksichtigt. Die Stadtverwaltung verfügt über einen

Frauenförderplan und strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an. Wir

würden uns freuen, wenn sich auch Menschen mit

Migrationshintergrund von dieser Ausschreibung angesprochen fühlen.

Senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen

Unterlagen bis 9. Juli 2010 an die Kreisstadt Neunkirchen,

Personalamt, Postfach 11 63, 66511 Neunkirchen.

Neunkirchen, 21.06.2010

Jürgen Fried, Oberbürgermeister der Kreisstadt Neunkirchen

Bekanntmachung

Am Donnerstag, dem 01.07.2010, 17 Uhr, findet im Sitzungszimmer 2

des Rathauses, Oberer Markt 16, 66538 Neunkirchen, eine öffentliche

Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1 Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift über

die öffentliche Sitzung am 17.06.2010

2 Auftragsvergaben

3 Anfragen der Ausschussmitglieder

4 Mitteilungen und Verschiedenes

Kreisstadt Neunkirchen, 25.06.2010

Fried, Oberbürgermeister

Amtliches


